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Natriumnitrat

(CAS-NR.: 7631-99-4)

Genotoxizität:

Die beiden im EU-Einstufungsdossier zitierten Genotoxizitätsstudien mit positivem
Resultat (Mikrokerntest/Maus, Knochenmark; zytogenetischer Test/Ratte,
Knochenmark) haben sich als nicht ausreichend valide gezeigt. Daher erfolgt gemäß
den EU-Einstufungskriterien keine Einstufung (M: -).

Reproduktionstoxizität/Entwicklungsschädigung:

Aufgrund der im EU-Einstufungsdossier zitierten Studienergebnisse ist die Datenlage
zu diesem Endpunkt insgesamt als nicht eindeutig zu charakterisieren. Vor allem die
Erfassung der Nitratexposition sowie der möglichen Confounder ist unvollständig.
Gemäß den EU-Einstufungskriterien ergibt sich daher keine Einstufung (RE: -).
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